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Ein Element der Qualitätssicherung 

Case Management im Kinderschutz

Die Suche nach Möglich-

keiten, das eigene Handeln 

zu qualifizieren und die Hand-

lungssicherheit der Fach-

krä"e zu verbessern, ist eine 

fortwährend Aufgabe, der 

sich die Kinder- und Jugend-

hilfe stellen muss - und auch 

stellt.
 

Das Interesse der Medien am 
Thema Kinderschutz hat sich in 
den letzten Jahren weiterent-
wickelt. Heute konzentriert sich 
die Berichtersta!ung nicht mehr 

ausschließlich auf Todesfälle 
und ein “Versagen der Kinder- 
und Jugendhilfe”. Und dennoch  
bleibt die mediale Aufmerksam-
keit unverändert hoch. Nicht 
zuletzt als Reak"on darauf ha-
ben Poli"k und Fachöffentlich-
keit das Thema lösungsori-
en"ert aufgegriffen. Neue 

gesetzliche Regelungen, wie 
das Bundeskinderschutzge-
setz oder Änderungen im Vor-
mundscha$s- und Betreuungs- 
recht sind auf den Weg ge-
bracht.
 

Die Praxis, und zwar nicht nur 
Träger der Kinder- und Jugendhil-
fe, haben einiges unternommen, 
um die Qualität im Kinderschutz 
zu verbessern: So wurden hand-
lungsorien"erende Verfahrens-
standards entwickelt, und im 
Rahmen von Koopera"onsver-
trägen verpflichten sich die un-
terschiedlichen Professionen zu 
einer verbindlichen Zusammen-
arbeit im Kinderschutz. 

Doch immer wieder geraten Hil-
fesysteme an Grenzen, wenn 
es darum geht, Zuständig-
keiten zu erkennen und fest- 
zulegen, die Verantwortung von 
einem Bereich zum anderen zu 
übergeben oder den geeigneten 
und notwendigen Hilfe- oder  
Schutzbedarf zu bes"mmen.  

Neue gesetzliche Standards im 

Kinderschutz

Gerade durch das Inkra$treten 

des Bundeskinderschutzgesetz-
es und der damit verbundenen 
Weiterentwicklung des SGB VIII 
wurde der grundgesetzliche 
bes"mmte Schutzau$rag für die 

Träger der Jugendhilfe im Sinne 
eines koopera"ven und inter-
disziplinären Au$rages spezifi-
ziert. So sind deren Fachkrä$e 

bei Bekanntwerden gewich"ger 

Anhaltspunkte für eine Kindes-

wohlgefährdung zu einer Risiko- 
einschätzung im Zusammen-
wirken mehrerer Fachkrä$e ver-
pflichtet, und zwar ggf. unter 

Einbeziehung einer insoweit er-
fahrenen Fachkra$. Den Eltern 

sind notwendige und geeignete 
Hilfen zur Abwendung einer Ge-
fährdung anzubieten. Dies be-
deutet, dass fallzuständige Mit-
arbeiter/innen vor dem Angebot 
an die Eltern mit den entspre-
chenden Hilfeanbietern sprech-
en müssen und deren Mitarbei- 
ter/innen während der Hilfe- 
bzw. Schutzgewährung steuernd 
und kontrollierend begleiten. 
Leistungsträger außerhalb der 
Jugendhilfe und damit deren Mi-
tarbeiter/innen sind bei Notwen-
digkeit prozessbegleitend in die 
Abwendung einer entsprechen-
den Gefährdung einzuschalten.

Diese „gesetzlichen Standards“ 
machen deutlich, dass Fachkrä$e 

insbesondere des Jugendamtes, 
aber auch fallverantwortliche 
Mitarbeiter/innen freier Träger, 
in besonderer Weise gefordert 
sind, nicht einen Kinderschutzfall 
selbstverantwortlich „abzuarbei-
ten“, sondern diesen vielmehr 
im Sinne von Koordina"on, Or-
ganisa"on, Steuerung und Kon-
trolle zu managen. Bei dieser 
Aufgabe sind ein durchdachter 
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Plan, ein Vorgehen mit durchge-
hender Absicherung sowie ein 
steuernder Gesamtblick hilfreich. 
Das Case Management kann hier 
gute methodische Möglichkeiten 

bieten. 

Die Methode Case Management

Die Forderung, Case Management 

als methodischen Verfahrens-
standard in die Fallbearbeitung 

einzuführen, muss mit Blick auf 
die Anforderungen des Einzel-
falls deutlich verneint werden. 
Bleibt also für die prak"sche An-
wendung die Frage nach fallbezo-
genen Kriterien für die sinnvolle 
Anwendung der Methode Case 
Management im Kinderschutz. 

Grundsätzlich ist diese Frage 

zunächst aus der Systemperspek-
"ve zu beantworten und nicht 

aus der „Not“ des Einzelfalls he-
raus. Denn damit würde die Me- 
thode zum „reak"ven No'all-
instrument“ gemacht werden. 
Zudem würde sie die Erwartung 
nach einer möglichst schnellen 

Lösung auch nicht erfüllen. 

Case Management – ein Element 

der Qualitätssicherung 
Zunächst ist ein bes"mmtes 

Grundverständnis zum Verhältnis 
von Kinderschutz und Case Mana-
gement wich"g, damit es bei der 

Einführung und prak"schen An-
wendung nicht zu „strukturellen 
Schieflagen“ kommt. 

Kinderschutz ist ein grundgesetz-
licher Au$rag. Im Gegensatz 

dazu ist Case Management eine 
besondere Möglichkeit, diesen 

Au$rag qualifiziert zu erfüllen. 

Case Management im Dienste 
des Kinderschutzes ist eine Meth-

ode, um z. B. die Rollen Fallver-
antwortung und Management-
verantwortung abzugrenzen und 
im Einzelfall Sicherheit zu haben, 
wer letztlich Entscheidungsver-
antwortung hat. In diesem Ver-
ständnis ist Case Management 
kein Hierarchieelement (Dien-
staufsicht, Entscheidungsbefug-
nis), sondern vielmehr ein Ele-
ment der Qualitätssicherung im 
Sinne von Verfahren, Methode, 
Haltung und Kompetenz. 

Einsatz von Case Management 

Welche notwendige und ge-
eignete „Kompetenz“ hat das 
Case Management also im 
Sinne einer „gestaltenden Ein-
flussnahme“ auf die Bearbeitung 

des Einzelfalls? Mit Blick auf die 
Anforderungen des Einzelfalls, 
die sich zuletzt aus der Falldy-
namik selbst ergeben können 

sowie mit Blick auf die gesetzlich 
bes"mmten „Koopera"onsanfor-
derungen“ erscheint der Einsatz 
der Methode Case Management 
in folgenden Bezügen sinnvoll:

Ebene der betroffenen Familien, 

d. h. bei: 
• mul"komplexen und dyna-
mischen sich verändernden Leb-
enslagen
• mehreren und zum Teil unklar-
en und sich wiederholenden Ge-
fährdungslagen
• langjährigen kri"schen, sich 

nicht „auflösenden“ Fallverläufen 

(genera"v)

• hochstri*gen, spaltenden 

Familiensystemen zur Vermei- 
dung von Reproduk"on im Helf-
er/innensystem
• unterschiedlichen stri*gen Er-
wartungen / Interessen
• Ziel- und Perspek"vdiffusion

• hoher Zahl der beteiligten bzw. 
involvierten Personen (Familie 

und familiäres Umfeld) 

Ebene der beteiligten Profes-
sionen / Ins"tu"onen, d. h. bei:

• vielen Handelnden und z. T. un-
tereinander noch nicht bekannten 
Ins"tu"onen bzw. Fachkrä$en

• langjährigen kri"schen, sich 

nicht „auflösenden“ Fallverläufen 

(genera"v)

• Bedarf zur Rollenklärung im 
Helfer/innensystem 
• unterschiedlichen, wider-
sprüchlichen Diagnosen
• Sicherung der Wahrung der 
Balance von Distanz und Nähe im 
Verhältnis zum Schutz- bzw. Hil-
febedür$igen

• Notwendigkeit zur Herstellung 
von Kommunika"on und Koop-
era"on im Helfer/innensystem

• Gewährleistung eines „Wissens-
managements“, z. B. zu Risiken 
oder zu Ressourcen abzus"m-
mender „Gesamtplanung“
• stri*gen Gefährdungseinschät-

zungen
• Bedarf der Planung früher bzw. 
präven"ver Hilfen (Sekundärprä-

ven"on)

• Kostenop"mierung bei kosten-
intensiven Se*ngs

• Absicht planvollen Controllings

Um letztlich das Case Manage-
ment mit seinen Möglichkeiten 

nicht zu „überfordern“, sollen –  
auch im Sinne einer Abgrenzung 
– abschließend Aspekte benannt 
sein, die der Anwendung dieser 
Methode entgegenstehen. Case 
Management ist nicht geeignet:

• zur Abwendung akuter Krisen
• wenn „defini"v“ kein Entwick-
lungspoten"al bei Familien
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vorhanden ist
• wenn keine Koopera"onsbe- 
reitscha$ der Helfer/innen un-
tereinander gegeben ist
• bei hochstri*gen Fallkonstel-
la"onen im Helfer/innensystem 

• wenn die Methode nicht mit 
einer entsprechenden „Auto-
rität“ (als Verfahrensstandard, 
mit Legi"ma"on der Verwaltung, 

Kommunalpoli"k …) ausgesta!et 

ist.
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Fachstelle Kinderschutz
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Lehnitzstraße 22

16515 Oranienburg

oranienburg@start-ggmbh.de

www.fachstelle-kinderschutz.de


